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Neue aktualisierte Liste der meldepflichtigen Berufsarten 

 

Das Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung hat die neue Liste von 
meldepflichtigen Berufsarten publiziert, die vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 gilt. Es sind 
deutlich weniger Berufe auf der Liste als 2021 und 2022. Die Liste ist einsehbar unter 
www.arbeit.swiss. 

 
 
 
Sind Geheimhaltungsklauseln zur Lohnhöhe zulässig? 

 

Die schweizerische Lehre und Rechtsprechung sind sich einig, dass Löhne kein 
Geschäftsgeheimnis darstellen. Den Mitarbeitenden steht es frei, über die Höhe und 
Zusammensetzung des eigenen Lohns zu sprechen, was u.a. auch eine Bedingung für den 
verfassungsmässigen Anspruch auf gleichen Lohn bedingt. 

Die Geheimhaltungsklauseln zur Lohnhöhe wirken sich diskriminierend und 
persönlichkeitsverletzend aus und sind wegen fehlenden Durchsetzungsmöglichkeiten wertlos. 

 

 

Bewertung eines Einzelunternehmens: Praktikermethode nicht geeignet 

 

Das Bundesgericht hatte zu klären, wie ein Einzelunternehmen zu bewerten ist. Dabei ging es 
um die Praxis einer Kieferorthopädin, deren Wert vom Steueramt auf CHF 306'000 bewertet 
wurde. Die Berechnung basierte einerseits auf dem Substanzwert zu 90% und dem 
Ertragswert zu 10%. Die Kieferorthopädin beanstandete, dass der Ertragswert komplett 
ignoriert werden müsse, da das Unternehmen so stark von ihrer Person abhängig sei, dass ihr 
Kundenstamm nicht an einen Käufer übertragbar sei. 

Das Bundesgericht gab ihr Recht und wies darauf hin, dass bei der Bewertung von 
personenbezogenen Unternehmen zwischen der personenbezogenen und der unter-
nehmensbezogenen Ertragskraft zu unterscheiden ist. Nur die unternehmensbezogene 
Ertragskraft ist auf dem freien Markt realisierbar und damit für den Verkehrswert relevant. 
Die weit verbreitete Praktikermethode ist für personenbezogene Unternehmen ungeeignet. 
(BGE 5A_361/2022 vom 24.11.22) 
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Kautionsversicherungen verhindern Liquiditätsengpässe 

 

Die Kautionsversicherung verbürgt Leistungen, die von ihrem Kunden aufgrund eines 
Vertrages oder gesetzlichen Bestimmungen zu erbringen sind. Garantien von Versicherungen 
sind ein breit akzeptiertes Sicherungsmittel bei Investitionsprojekten. Die Garantie- bzw. 
Kautionsversicherung hat den Vorteil, dass das Unternehmen, um eine Garantie zu stellen, 
keinen Bankkredit beanspruchen muss. So wird die finanzielle Flexibilität der Unternehmen 
verbessert. 

Durch die von der Versicherung übernommenen Bürgschaften oder Kautionen wird dem 
Kunden, der Versicherungsnehmer ist, der Vertragsabschluss mit seinem Geschäftspartner 
bzw. die Ausübung seiner Geschäfte oder Tätigkeit ermöglicht. In der Schweiz gehören Zurich, 
AXA und Helvetia zu den führenden Anbietern im Bereich Garantieversicherungen. 
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